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Anspruch auf Pflegeleistungen? 

Neuer Pflegegradrechner erleichtert 

die Selbsteinschätzung 

Kostenlose Online-Anwendung hilft bei der Vorbereitung der 

Pflegebegutachtung 

 Ob jemand Leistungen der Pflegeversicherung erhält, ermittelt die Pfle-

gekasse im Rahmen einer Pflegebegutachtung. 

 Zur Vorbereitung bieten die Verbraucherzentralen einen neuen Pflege-

gradrechner an: www.verbraucherzentrale.nrw/pflegegradrechner. 

Wer Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung wie zum Bei-
spiel Pflegegeld, erhalten möchte, muss pflegebedürftig im Sinne der 
gesetzlichen Pflegeversicherung sein. Die Einstufung in einen Pfle-
gegrad erfolgt immer im Wege einer Begutachtung des Medizinischen 
Dienstes, bei privat pflegeversicherten Personen durch Medicproof. 
Wer bereits vor Antragstellung einschätzen will, ob ein Pflegegrad 
vorliegt und ob es sich lohnt, einen Antrag auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung zu stellen, dem hilft der neue Pflegegradrechner 
der Verbraucherzentralen – kostenlos, werbefrei und mit vielen prak-
tischen Erläuterungen.  
 

Irgendwann ist es soweit: das Einkaufen fällt schwer, das Fensterputzen, 

das Treppensteigen. Nicht immer wird ein Pflegeantrag sofort bewilligt, 

etwa wenn alle anderen Bereiche des Lebens selbstständig bewältigt wer-

den können und kein weiterer Hilfebedarf festgestellt wird. Verschlechtert 

sich aber die Lage, etwa durch einen Schlaganfall, und braucht man Un-

terstützung bei der Körperpflege und regelmäßige Begleitung zur Physio- 

oder Ergotherapie, steigen die Chancen. Mit Hilfe des Pflegegradrechners 

können Betroffene vorab einschätzen, ob und welcher Pflegegrad vorliegt. 

Sie können bei der Nutzung des Rechners erkennen, dass Fragen zur 

Selbstständigkeit und zu Fähigkeiten in sechs Lebensbereichen, den so-

genannten Modulen, gestellt werden. Sie können sich so auf die Begutach-

tung vorbereiten.  

„Der Pflegegradrechner der Verbraucherzentralen ist kostenlos und werbe-

frei“, sagt Felizitas Bellendorf, Pflegeexpertin der Verbraucherzentrale 

NRW. „Die Erläuterungen machen die Anwendung verständlich. Zudem 

lässt sich die Bearbeitung jederzeit unterbrechen und später fortführen.“  
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Der Pflegegradrechner ersetzt jedoch keine Begutachtung durch den Me-

dizinischen Dienst. Die Erstbegutachtung erfolgt immer persönlich durch 

Fachleute des Medizinischen Dienstes. Nur Folgebegutachtungen sind 

auch telefonisch möglich. 

Zusätzlich zum Pflegegradrechner sind auf der Webseite viele Informatio-

nen rund um das Thema „Der Weg zum Pflegegrad“ zusammengestellt. 

Sie geben einen Überblick von der Antragstellung über die Pflegebegut-

achtung bis zur Entscheidung der Pflegekasse und den Möglichkeiten, auf 

eine Ablehnung zu reagieren.  

Der Pflegegradrechner wurde entwickelt von den Verbraucherzentralen 

Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Nie-

dersachsen im Rahmen des Projektes „Wirtschaftlicher Verbraucher-

schutz“. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.  

 
 
Weiterführende Infos und Links: 

 Mehr unter www.verbraucherzentrale.nrw/pflegegradrechner 

 Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflegegrad: 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/der-weg-zum-pflegegrad 
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